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Stephanie Höllinger

„Heiligkeit des Lebens”
Untersuchung eıner DloetNıschen Argumentationsfigur

v Mıiıt dem Motiv der „Sakralität der Person“ hat Hans Jo eine vielbeachte-
te These ZUr Genealogie des Menschenrechtsethos vorgelegt. Im folgenden
Beıtrag wird eine Verbindung zwischen diesem Prozess der Sakralisierung
einerseılts und dem Motiv der „Heiligkeit des Lebens“, WI1€e CS 1M kirchlichen
Lehramt entfaltet wurde, andererseits hergestellt. Auf diese Welse wird g_
wissermaßfen der kirchlich-theologische Beıtrag zu Sakralisierungsdis-
urs reflektiert und auf seine Bedeutung fur die Bioethik hın fokussiert.
(Redaktion)

Was ist uns „heilig”? DIe Frage beschränkt oder überschritten werden SO Wo
sich Jängst nicht mehr auf den Bereich VO  u jedoch diese (GJsrenze ziehen ist, bleibt
Kult und Religion, sondern zielt uNnsereNl In den bisherigen Diskussionen strıttig.

Während die einen den andel der etztengegenwärtigen Verständnis ach darauf ab,
Was für ase1in VO  u außergewöhn- Jahrzehnte und die damıt verbundenen Er-
licher und gleichsam unverzichtbarer Be- rungenschaften In Medizin und echnoloO-
deutung 1st. Wır vergeben das Tadıkal gie mıt Überschwang begrüßen, egen die
„heilig" also keinesfalls leichtfertig, SO1I1- anderen mM1ıtunter grofße Skepsis
dern wollen damıit VOL em beson- hre stärkste Ausprägung hat die-
ders Wertvolles bezeichnen. In diesen Be- Skepsis ohl In Jenen fundamentalisti-
deutungshorizont ist auch der Verwels auf schen Kreisen gefunden, die nicht zuletzt
die „Heiligkeit des Lebens“ einzuordnen, 1mM Rückgriff auf die „Heiligkeit des Le-
wI1Ie uns In bioethischen Auseinander- bens  C6 für den strikten Erhalt des Lebens
Ssetizungen egegnet. gleic. diese FOr- eintreten und jegliche Einschränkung da-
mel („sanctity of ife”) 1mM angloamerikani- VO  b r1goros unterbinden versuchen. Be-
schen aum insgesamt höhere Bekanntheit sonders häufig sind diese Ansätze In De-
erlangt hat, bestimmt S1€ ebenso deutsch- batten Schwangerschaftsabbruch oder
sprachige Debatten und 11 die Schutz- Sterbehilfe anzutreifen. Infragestellungen
bedürftigkeit menschlichen Lebens ZU. dieser Norm werden Me1s als Angriff auf
USdruc. bringen Demnach ist mıt die- den sakralen Charakter des Lebens begrif-
SCI Formel eine (GJsrenze aufgezeigt, die In fen und nicht welter zugelassen, weshalb
unNnserenNnl konkreten Handeln nicht verletzt Stephen Wear ıIn diesem Zusammenhang

Vgl James Keenan, Ihe C oncept of Sanctity of Life and Its Use ın Contemporary Bioethical [ )IS-
CUSS1ION, 1: urf Bayertz (He.) Sanctity of Life an Human Dignity (Philosophy IN Medicine
52), Dodrecht-Boston-London 1996, 1-18, hier
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„Heiligkeit des Lebens“
Untersuchung einer bioethischen Argumentationsfi gur

◆ Mit dem Motiv der „Sakralität der Person“ hat Hans Joas eine vielbeachte-

te Th ese zur Genealogie des Menschenrechtsethos vorgelegt. Im folgenden 

Beitrag wird eine Verbindung zwischen diesem Prozess der Sakralisierung 

einerseits und dem Motiv der „Heiligkeit des Lebens“, wie es im kirchlichen 

Lehramt entfaltet wurde, andererseits hergestellt. Auf diese Weise wird ge-

wissermaßen der kirchlich-theologische Beitrag zum Sakralisierungsdis-

kurs refl ektiert und auf seine Bedeutung für die Bioethik hin fokussiert. 

(Redaktion)

1 Vgl. James Keenan, Th e Concept of Sanctity of Life and Its Use in Contemporary Bioethical Dis-
cussion, in: Kurt Bayertz (Hg.), Sanctity of Life and Human Dignity (Philosophy and Medicine 
52), Dodrecht–Boston–London 1996, 1–18, hier: 3.

Was ist uns „heilig“? Die Frage beschränkt 

sich längst nicht mehr auf den Bereich von 

Kult und Religion, sondern zielt unserem 

gegenwärtigen Verständnis nach darauf ab, 

was für unser Dasein von außergewöhn-

licher und gleichsam unverzichtbarer Be-

deutung ist. Wir vergeben das Prädikat 

„heilig“ also keinesfalls leichtfertig, son-

dern wollen damit vor allem etwas beson-

ders Wertvolles bezeichnen. In diesen Be-

deutungshorizont ist auch der Verweis auf 

die „Heiligkeit des Lebens“ einzuordnen, 

wie er uns in bioethischen Auseinander-

setzungen begegnet. Obgleich diese For-

mel („sanctity of life“) im angloamerikani-

schen Raum insgesamt höhere Bekanntheit 

erlangt hat, bestimmt sie ebenso deutsch-

sprachige Debatten und will die Schutz-

bedürftigkeit menschlichen Lebens zum 

Ausdruck bringen. Demnach ist mit die-

ser Formel eine Grenze aufgezeigt, die in 

unserem konkreten Handeln nicht verletzt 

oder überschritten werden soll.1 Wo genau 

jedoch diese Grenze zu ziehen ist, bleibt 

in den bisherigen Diskussionen strittig. 

Während die einen den Wandel der letzten 

Jahrzehnte und die damit verbundenen Er-

rungenschaften in Medizin und Technolo-

gie mit Überschwang begrüßen, hegen die 

anderen mitunter große Skepsis.

Ihre stärkste Ausprägung hat die-

se Skepsis wohl in jenen fundamentalisti-

schen Kreisen gefunden, die nicht zuletzt 

im Rückgriff auf die „Heiligkeit des Le-

bens“ für den strikten Erhalt des Lebens 

eintreten und jegliche Einschränkung da-

von rigoros zu unterbinden versuchen. Be-

sonders häufig sind diese Ansätze in De-

batten um Schwangerschaftsabbruch oder 

Sterbehilfe anzutreffen. Infragestellungen 

dieser Norm werden meist als Angriff auf 

den sakralen Charakter des Lebens begrif-

fen und nicht weiter zugelassen, weshalb 

Stephen Wear in diesem Zusammenhang 
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auch VO  b der „Heiligkeit des Lebens“ als uder
„ultimate discussion stopper “ pricht Aus „Heiligkeit des Lebens”
diesen Gründen bleibt die Formel heute
nicht ohne Kritik, wird S1€ doch regelmä- Wenn heute auf die „Heiligkeit des Lebens“
ig mıt Argumentationsfiguren verbun- verwliesen wird, gewinnt IHNan oft den FE1IN-
den, die einer vitalistischen Verabsolu- TUuCK, CS handle sich eine Formel, die
tierung”, ZUTFK einseltigen Überhöhung auf einer jahrhundertealten Tradition be-
physischer ExIistenz, nelgen. Der Verwels ruhe. Der Befund bisheriger Forschun-
auf die Sakralität ıIn bioethischen Debatten SCH ZU. rsprung des egriffs zeichnet
ist deshalb In vielen Fällen es andere als allerdings ein anderes Bild. ames Kkeenan
eine neutrale Redeweise, sondern wird mıt konstatiert bereits VOLF mehr als Jah
Argumenten verbunden, deren Tendenz TEeN, „that do NOoT SCCI1 know where
ZUFK Verabsolutierung des Lebens mıt e1- the term Callle firom, what ıts are  C4
N gewIissen Unbehagen beobachtet wird und auch Jüngere Arbeiten bestätigen die-
und zuweilen charfe Absagen rfährt SCS Ergebnis, Wenn S1€ ZU. chluss kom-

och ist den komplexen bioethischen I  5 [I|ts meanıng and orıgın 185 rather
Debatten mıt einer olchen rigorosen Zu- unclear.“  D DIe Formel selbst lässt sich die-
rückweisung der „Heiligkeit des Lebens“ SCIl Untersuchungen ach erst aD des
wirklich gedient‘ Oder bedarf CS nicht Jahrhunderts dokumentieren, scheint
doch einer ausführlicheren Reflexion dar- sich aD diesem Zeitpunkt aber gerade In
über, wannl DZw. der Rückegriff auf bioethischen Debatten recht rasch urch-
diese Formel einer olchen Verabsolu- 1ese Entwicklung wird auch
tierung führen kann? Lassen sich AaUuSs ihr anhand lehramtlicher Dokumente deut-
vielleicht ethische Einsichten AaNSC- ich So taucht die Formel „Heiligkeit des
sichts aktueller Herausforderungen gewWI1N- Lebens“ erst aps Johannes Paul LL
nen® Der vorliegende Beltrag möchte 1mM auf, zeichnet sich dem Inhalt ach aber be-
Folgenden also der Frage nachgehen, IN - FreIts In den Jahrzehnten davor aD Dem-
wiefern die Kritik dieser Formel SOWI1eEe ach wird das Leben schon In vorkonzili-

der häufig damıt verbundenen ÄArgu- AIcTI eit als „heilig” bezeichnet und dieser
mentationsfigur berechtigt ist und worın Gedanke aps Johannes

WwIe Paul VI welter entfaltet. die Wur-möglicherweise die ethische Relevanz die-
SCI auch VO  b lehramtlicher Selte stark SC zeln och welter zurückreichen, gilt
machten Redeweise liegen könnte. CS In Zukunft klären, Obzwar festzuste-

Stephen Wear, Sanctity of Life and Human Dignity al the Bedside, 1: urf Bayertz (He.) anc-
tity of Life IN Human Dignity (S. Anm 1) 5/—-71, hier
Auf den VOT allem VOoO  3 elier Singer Uun: Helga Kuhse vorgebrachten Vorwurf eINes Spezlesismus
ol ın diesem Beılitrag nicht näher eingegangen werden. Eiınen Überblick über ihre Position un:
damit verbundene Problematiken bietet Christoph (1OTZ, Medizinische FEthik Uun: Kkatholi-
cche Kirche. e Aussagen des päpstlichen Lehramtes Fragen der medizinischen FEthik ce11
dem / weiten Vatikanum Studien der Moraltheologie 15), Munster 2000, bes 289 —300
James Keenan, Ihe Concept of Sanctity of Life (S. Anm 1) /u einem ahnlichen Ergebnis
kommt uch George Khushf ın seinem Beltrag „Ihe Sanctity of Life Literature Review“
293 —310), der ın demselben Sammelband WI1IE ames eenans ext erschienen 1St.
Vgl Heike Baranzke, ‚Sanctity-of-Life Bioethical Principle for Right Life?, 1: Ethical
Theory and Moral Practice 2012), 205 —308, hier 2906
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auch von der „Heiligkeit des Lebens“ als 

„ultimate discussion stopper“2 spricht. Aus 

diesen Gründen bleibt die Formel heute 

nicht ohne Kritik, wird sie doch regelmä-

ßig mit Argumentationsfiguren verbun-

den, die zu einer vitalistischen Verabsolu-

tierung3, d. h. zur einseitigen Überhöhung 

physischer Existenz, neigen. Der Verweis 

auf die Sakralität in bioethischen Debatten 

ist deshalb in vielen Fällen alles andere als 

eine neutrale Redeweise, sondern wird mit 

Argumenten verbunden, deren Tendenz 

zur Verabsolutierung des Lebens mit ei-

nem gewissen Unbehagen beobachtet wird 

und zuweilen scharfe Absagen erfährt.

Doch ist den komplexen bioethischen 

Debatten mit einer solchen rigorosen Zu-

rückweisung der „Heiligkeit des Lebens“ 

wirklich gedient? Oder bedarf es nicht 

doch einer ausführlicheren Reflexion dar-

über, wann bzw. warum der Rückgriff auf 

diese Formel zu einer solchen Verabsolu-

tierung führen kann? Lassen sich aus ihr 

vielleicht sogar ethische Einsichten ange-

sichts aktueller Herausforderungen gewin-

nen? Der vorliegende Beitrag möchte im 

Folgenden also der Frage nachgehen, in-

wiefern die Kritik an dieser Formel sowie 

an der häufig damit verbundenen Argu-

mentationsfigur berechtigt ist und worin 

möglicherweise die ethische Relevanz die-

ser auch von lehramtlicher Seite stark ge-

machten Redeweise liegen könnte.

2 Stephen Wear, Sanctity of Life and Human Dignity at the Bedside, in: Kurt Bayertz (Hg.), Sanc-
tity of Life and Human Dignity (s. Anm. 1), 57–71, hier: 60.

3 Auf den vor allem von Peter Singer und Helga Kuhse vorgebrachten Vorwurf eines Speziesismus 
soll in diesem Beitrag nicht näher eingegangen werden. Einen Überblick über ihre Position und 
damit verbundene Problematiken bietet z. B. Christoph Götz, Medizinische Ethik und katholi-
sche Kirche. Die Aussagen des päpstlichen Lehramtes zu Fragen der medizinischen Ethik seit 
dem Zweiten Vatikanum (Studien der Moraltheologie 15), Münster 2000, bes. 289  – 300.

4 James Keenan, Th e Concept of Sanctity of Life (s. Anm. 1), 1. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt auch George Khushf in seinem Beitrag „Th e Sanctity of Life. A Literature Review“ 
(293 –310), der in demselben Sammelband wie James Keenans Text erschienen ist.

5 Vgl. Heike Baranzke, ‚Sanctity-of-Life‘ – A Bioethical Principle for a Right to Life?, in: Ethical 
Th eory and Moral Practice 3 (2012), 295  – 308, hier: 296.

1 Ursprung der 
„Heiligkeit des Lebens“

Wenn heute auf die „Heiligkeit des Lebens“ 

verwiesen wird, gewinnt man oft den Ein-

druck, es handle sich um eine Formel, die 

auf einer jahrhundertealten Tradition be-

ruhe. Der Befund bisheriger Forschun-

gen zum Ursprung des Begriffs zeichnet 

allerdings ein anderes Bild. James Keenan 

konstatiert bereits vor mehr als 20 Jah-

ren, „that we do not seem to know where 

the term came from, what its roots are“4, 

und auch jüngere Arbeiten bestätigen die-

ses Ergebnis, wenn sie zum Schluss kom-

men: „[I]ts meaning and origin is rather 

unclear.“5 Die Formel selbst lässt sich die-

sen Untersuchungen nach erst ab Mitte des 

20. Jahrhunderts dokumentieren, scheint 

sich ab diesem Zeitpunkt aber gerade in 

bioethischen Debatten recht rasch durch-

zusetzen. Diese Entwicklung wird auch 

anhand lehramtlicher Dokumente deut-

lich: So taucht die Formel „Heiligkeit des 

Lebens“ erst unter Papst Johannes Paul II. 

auf, zeichnet sich dem Inhalt nach aber be-

reits in den Jahrzehnten davor ab. Dem-

nach wird das Leben schon in vorkonzili-

arer Zeit als „heilig“ bezeichnet und dieser 

Gedanke unter Papst Johannes XXIII. so-

wie Paul VI. weiter entfaltet. Ob die Wur-

zeln sogar noch weiter zurückreichen, gilt 

es in Zukunft zu klären, obzwar festzuste-
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305 Höllinger „Heiligkeit des Lebens“

hen scheint, dass die biblischen Verwelse Rezeption urc das ehramt
auf die „Heiligkeit” sich eulillic. VO  b der
Verwendung der hier ZUTFK Diskussion STEe- In den lehramtlichen Dokumenten finden
henden Formel unterscheiden. So hat He1l- WITFr bereits aps Pıus Al Verwelse
ke Baranzke In den etzten Jahren mehr- auf den „heiligen‘ Charakter des mensch-
fach darauf aufmerksam gemacht, dass die lichen Lebens. In Se1lINer 1935() erschienenen
alt- wI1Ie neutestamentliche Rede VO  b der Enzyklika (‚astı connubtii nımmt tellung
Heiligkeit In ezug auf den Menschen kei- ZUFK Frage des Schwangerschaftsabbruchs
Hen Ist-Zustand ausdrückt und damıt kei- und welst 1mM Zuge dessen die „direkte 1Öö-
1E Aussage ber Sein Leben 1mM Sinne SE1- Lung eiInes Unschuldigen strikt zurück:
Ner rein physischen Ex1istenz rifft, SO1- „b S1e 1U  b der Mutter oder dem Kınd
dern kultisch-ethische Implikationen be- gefügt wird, S1€ ist das (,ottes
Ssıtzt, die auf eine moralische Lebensfüh- und die Stimme der atur ‚Du sollst nicht
LunNng insgesamt abzielen.® töten!‘ (Ex iıne gleich heilige Sa-

Nichtsdestotrotz besitzt die „Heilig- che nämlich ist das Leben beider”®. DIe 1Öö-
keit des Lebens“ schon Neine aufgrun ih- Lung einer unschuldigen Person wird hier
Ter Terminologie religiöse Anklänge, die also 1mM Rückegriff auf das fün{fte VCI-

eben auch In den lehramtlichen Texten be- urteilt und ist der daran anschlieilsen-
reliIts VOLF dem expliziten Rückgriff auf die de Satz ohl deuten mıt dem eiligen
Formel nachweisbar sind und bei näherer Charakter des Lebens begründet. Das 1Öö-
Betrachtung Aufschluss ber ihre Ausbil- tungsverbot dient demnach der Wahrung

des menschlichen Lebens, dem ein Ollen-dung SOWI1eEe damıit verbundener Argumen-
tationsfiguren iefern können. Aus die- kundig sakraler und damıt herausgehobe-
SC Tun wird der vorliegende Beltrag Ner Stellenwert zukommt. Wodurch sich
zunächst den lehramtlichen Darstellun- diese Heiligkeit begründet, wird In dem
SgCcH und Begründungszusammenhängen’ Abschnitt allerdings nicht entfaltet.
nachgehen, diese 1mM Anschluss auf ihre rst aps Johannes scheint
Plausibilität hiın überprüfen. diesen Punkt näher ergründen, Wenn CI

Vgl Heike Baranzke, Heiligkeit des Lebens. Eıne Spurensuche, 1n Konrad Hilpert / Dietmar
Mieth (He.) Krıterlien biomedizinischer Ethik Theologische eıtrage zu gesellschaftlichen
Diskurs (Quaestiones Disputatae 217), Freiburg ı. Br —-Basel-Wien 2006,_ hier
100 -101; dies., ‚Sanctity of Life‘ Alttestamentliche Uun: jüdische Wegwelsung zu Verständnis
eINes biomedizinethischen Begrifls, 1: Reinhold Boschki/ Albert Gerhards (He.) Erinnerungs-
kultur ın der pluralen Gesellschaft. Neue Perspektiven für den jüdisch-christlichen Dialog, Pa-
derborn 2010, 321-331, hier 326 —353()
Dabei wird besonders auf Jene lexte ezug 3008008  9 Cdie uch Christoph ‚Otz heranzieht.
Im Unterschied zu vorliegenden Beltrag untersucht Cdie Dokumente jedoch weniger auf
ihre (Jenese hin, sondern sich VOT allem miıt der daran geäufßerten Kritik auUseinander. Vegl.
Christoph (1 OtZ, Medizinische Ethik Uun: Kkatholische Kirche s Anm 3) 279 —300
Pi144S AÄf., Enzyklika < astı connubib, 1: AAS 7 1930 539 —_5092 e deutsche Übersetzung
SLAMML AL  S Heinrich Denzinger / eier Hunermann (He.) Kompendium der Glaubensbekennt-
N1SSE un: kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg Br. _Basel-Wien 371 1, 3 /(H) 3724, hier
37}
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hen scheint, dass die biblischen Verweise 

auf die „Heiligkeit“ sich deutlich von der 

Verwendung der hier zur Diskussion ste-

henden Formel unterscheiden. So hat Hei-

ke Baranzke in den letzten Jahren mehr-

fach darauf aufmerksam gemacht, dass die 

alt- wie neutestamentliche Rede von der 

Heiligkeit in Bezug auf den Menschen kei-

nen Ist-Zustand ausdrückt und damit kei-

ne Aussage über sein Leben im Sinne sei-

ner rein physischen Existenz trifft, son-

dern kultisch-ethische Implikationen be-

sitzt, die auf eine moralische Lebensfüh-

rung insgesamt abzielen.6

Nichtsdestotrotz besitzt die „Heilig-

keit des Lebens“ schon alleine aufgrund ih-

rer Terminologie religiöse Anklänge, die 

eben auch in den lehramtlichen Texten be-

reits vor dem expliziten Rückgriff auf die 

Formel nachweisbar sind und bei näherer 

Betrachtung Aufschluss über ihre Ausbil-

dung sowie damit verbundener Argumen-

tationsfiguren liefern können. Aus die-

sem Grund wird der vorliegende Beitrag 

zunächst den lehramtlichen Darstellun-

gen und Begründungszusammenhängen7 

nachgehen, um diese im Anschluss auf ihre 

Plausibilität hin zu überprüfen.

6 Vgl. Heike Baranzke, Heiligkeit des Lebens. Eine Spurensuche, in: Konrad Hilpert / Dietmar 
Mieth (Hg.), Kriterien biomedizinischer Ethik. Th eologische Beiträge zum gesellschaft lichen 
Diskurs (Quaestiones Disputatae 217), Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2006, 87–111, hier: 94   – 97, 
100  –101; dies., ,Sanctity of Life‘. Alttestamentliche und jüdische Wegweisung zum Verständnis 
eines biomedizinethischen Begriff s, in: Reinhold Boschki / Albert Gerhards (Hg.), Erinnerungs-
kultur in der pluralen Gesellschaft . Neue Perspektiven für den jüdisch-christlichen Dialog, Pa-
derborn 2010, 321– 331, hier: 326  – 330.

7 Dabei wird besonders auf jene Texte Bezug genommen, die auch Christoph Götz heranzieht. 
Im Unterschied zum vorliegenden Beitrag untersucht er die Dokumente jedoch weniger auf 
ihre Genese hin, sondern setzt sich vor allem mit der daran geäußerten Kritik auseinander. Vgl. 
Christoph Götz, Medizinische Ethik und katholische Kirche (s. Anm. 3), 279  – 300.

8 Pius XI., Enzyklika ‹Casti connubii›, in: AAS 22 (1930), 539  – 592. Die deutsche Übersetzung 
stammt aus: Heinrich Denzinger / Peter Hünermann (Hg.), Kompendium der Glaubensbekennt-
nisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 371991, 3700  – 3724, hier: 
3720.

2 Rezeption durch das Lehramt

In den lehramtlichen Dokumenten finden 

wir bereits unter Papst Pius XI. Verweise 

auf den „heiligen“ Charakter des mensch-

lichen Lebens. In seiner 1930 erschienenen 

Enzyklika Casti connubii nimmt er Stellung 

zur Frage des Schwangerschaftsabbruchs 

und weist im Zuge dessen die „direkte Tö-

tung eines Unschuldigen“ strikt zurück: 

„Ob sie nun der Mutter oder dem Kind zu-

gefügt wird, sie ist gegen das Gebot Gottes 

und die Stimme der Natur: ,Du sollst nicht 

töten!‘ (Ex 20,13). Eine gleich heilige Sa-

che nämlich ist das Leben beider“8. Die Tö-

tung einer unschuldigen Person wird hier 

also im Rückgriff auf das fünfte Gebot ver-

urteilt und – so ist der daran anschließen-

de Satz wohl zu deuten – mit dem heiligen 

Charakter des Lebens begründet. Das Tö-

tungsverbot dient demnach der Wahrung 

des menschlichen Lebens, dem ein offen-

kundig sakraler und damit herausgehobe-

ner Stellenwert zukommt. Wodurch sich 

diese Heiligkeit begründet, wird in dem 

Abschnitt allerdings nicht entfaltet.

Erst Papst Johannes XXIII. scheint 

diesen Punkt näher zu ergründen, wenn er 
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961 In der ummer 194 VO  b aAter ef vorhebung göttlicher Souveränıtät aD DIes
gistra es „Das Leben der Menschen bedeutet ıIn welterer KONSEquUENZ, dass
MuUu: nämlich VO  u en für eiliges dem Menschen das Leben bleibt
gehalten werden: denn CN erfordert VO  b S@1- DZw. bleiben soll. „Heiliges” Leben wird
N nbeginn das Wirken Gottes, des mıt ‚entzogenem' Leben gleichgesetzt.
Schöpfers. ” Anders als bei Pıus Al wird Vertieft wird dieser edanken In S@1-
hier kein expliziter ezug ZU. JTötungs- Ner Rede ZU. zehnten Weltfriedenstag:
verbot INCN, Was ohl auf den KOn- enschliches Leben ist heilig, das el
texTt dieser Passage zurückzuführen 1sT. Jo CS steht dem Schutz Se1lINer 1N-
hannes geht CS dieser Stelle nicht denten Beziehung Gott, der rsprung

die Frage des Schwangerschaftsab- und Herr (vgl. (Gjen 4) M{t 5,21 {f.), unsicht-
bruchs, sondern die generelle „Ach- bares, aber mafisgebendes Urbild des Le-
Lung der Lebensgesetze”, wonach die „Wel- bens ist; In (J,ott erkennt CN SE1INE angebo-
ergabe des menschlichen Lebens das TEeNC, überragende, VO esen her gegebe-
Vorrecht der Familie“ (MM 93) ist und 1E AÄhnlichkeit, die CS In möglichen

den personalen Akt gebunden bleiben Fehlformen, Entstellungen und NtLartun-
soll Nur auf diese e1se könne der sakra- SCH behält, eine ıhm eigene unzerstörbare
le Charakter des Lebens gewahrt werden. Würde, die gerade bel wachsender Bedürf-
Der TUnNn: für die Heiligkeit wird €e1 tigkeit ach mehr Achtung und Ursorge
auf das Wirken (,ottes zurückgeführt, der ruft (vgl. M{t 2 3 31 {f.). ”
als chöpfer Autorität ber das Leben hat Das Leben steht deshalb Schutz,
und CN In eine phäre des eiligen rückt weil CN auf (J,ott als „Ursprung und

Herr  C6 verwlesen bleibt und WITFr uns als S@1-Auf eine recht annlıche Argumenta-
tion Paul VL., Wenn In SseiINner (Je- 1E Geschöptfe In einer sStefien „Ahnlichkeit“
neralaudienz 1975 mıt dem P  anı diesem rsprung erfahren. 1ese „Ahn-
tischen 1le. La vıfa Ü fest- ichkeit“ wiederum kommt ausnahms-
hält: „Das mMenschliche Leben ist heilig. los en Menschen und knüpft damıt
Was el heilig? Heilig el da{fß das Le- die traditionelle imago dei-Vorstellung
ben der Verfügbarkeit des Menschen enTl- DIe „Heiligkeit des Lebens“ ergibt sich

ist und dem Schutz einer hö- demzufolge AaUuSs dem Geschenkcharakter
heren, übermenschlichen (Gewalt steht und des Lebens DZw. SEINES Ursprungs In (Jott
VO (Jesetz (,ottes geschützt ist.  .<110 Wle und ist aufgrun der Gottebenbildlichkeit
schon bei Johannes wird die Sak- eiInes jeden Menschen immer schon uUunl1-
ralität menschlichen Lebens mıt dem Ver- versal gültig.
fügungsbereich (,ottes In Verbindung SC gleic die Formel „Heiligkeit des
bracht, die Aussage zielt auf die Her- Lebens“ In diesen Beispielen och nicht

Johannes AAÄHT., Enzyklika <«Mater el magıistra, 1: AAS 5 1961 4A01 — 464 DIie deutsche ber-
setzung SLAMML AU!  S Heinrich Denzinger / eier Hunermann (Ho.) Kompendium der Glaubens-
bekenntnisse un: kirchlichen Lehrentscheidungen (S. Anm 8) 3035 —3953, hier 30553 Im Fol-
genden werden Verwelse auf Cdie Enzyklika miıt abgekürzt.
aul VJI., Udienza generale «La vıta SaCcCIa)>, 1: Lattivitä della anta Sede 1978 1058 —109

11
DIie deutsche Übersetzung SLAIM ML AL  S Wort Uun: Welsung 1978 50 -53, hier
aul VI., ()melia 8Ne VUO] I9 PaCct, difendi Ia vita>, 1: AAS 1977 DIie deutsche ber-
setzung SLAIM ML AL  S Wort Uun: Welsung 1977 131-136, hier 131
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1961 in der Nummer 194 von Mater et ma-

gistra festhält: „Das Leben der Menschen 

muß nämlich von allen für etwas Heiliges 

gehalten werden: denn es erfordert von sei-

nem Anbeginn an das Wirken Gottes, des 

Schöpfers.“9 Anders als bei Pius XI. wird 

hier kein expliziter Bezug zum Tötungs-

verbot genommen, was wohl auf den Kon-

text dieser Passage zurückzuführen ist. Jo-

hannes XXIII. geht es an dieser Stelle nicht 

um die Frage des Schwangerschaftsab-

bruchs, sondern um die generelle „Ach-

tung der Lebensgesetze“, wonach die „Wei-

tergabe des menschlichen Lebens […] das 

Vorrecht der Familie“ (MM 193) ist und 

an den personalen Akt gebunden bleiben 

soll. Nur auf diese Weise könne der sakra-

le Charakter des Lebens gewahrt werden. 

Der Grund für die Heiligkeit wird dabei 

auf das Wirken Gottes zurückgeführt, der 

als Schöpfer Autorität über das Leben hat 

und es so in eine Sphäre des Heiligen rückt.

Auf eine recht ähnliche Argumenta-

tion setzt Paul VI., wenn er in seiner Ge-

neralaudienz 1978 mit dem programma-

tischen Titel La vita umana è sacra fest-

hält: „Das menschliche Leben ist heilig. 

Was heißt heilig? Heilig heißt, daß das Le-

ben der Verfügbarkeit des Menschen ent-

zogen ist und unter dem Schutz einer hö-

heren, übermenschlichen Gewalt steht und 

vom Gesetz Gottes geschützt ist.“10 Wie 

schon bei Johannes XXIII. wird die Sak-

ralität menschlichen Lebens mit dem Ver-

fügungsbereich Gottes in Verbindung ge-

bracht, d. h. die Aussage zielt auf die Her-

9 Johannes XXIII., Enzyklika ‹Mater et magistra›, in: AAS 53 (1961), 401–  464. Die deutsche Über-
setzung stammt aus: Heinrich Denzinger / Peter Hünermann (Hg.), Kompendium der Glaubens-
bekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (s. Anm. 8), 3935  – 3953, hier: 3953. Im Fol-
genden werden Verweise auf die Enzyklika mit (MM) abgekürzt.

10 Paul VI., Udienza generale ‹La vita umana è sacra›, in: L’attività della Santa Sede (1978), 108  –109. 
Die deutsche Übersetzung stammt aus: Wort und Weisung (1978), 50  – 53, hier: 50.

11 Paul VI., Omelia ‹Se vuoi la pace, difendi la vita›, in: AAS 69 (1977), 32  – 36. Die deutsche Über-
setzung stammt aus: Wort und Weisung (1977), 131–136, hier: 131.

vorhebung göttlicher Souveränität ab. Dies 

bedeutet in weiterer Konsequenz, dass 

dem Menschen das Leben entzogen bleibt 

bzw. bleiben soll. „Heiliges“ Leben wird 

mit „entzogenem“ Leben gleichgesetzt. 

Vertieft wird dieser Gedanken in sei-

ner Rede zum zehnten Weltfriedenstag: 

„[M]enschliches Leben ist heilig, das heißt, 

es steht unter dem Schutz seiner transzen-

denten Beziehung zu Gott, der Ursprung 

und Herr (vgl. Gen 4; Mt 5,21 ff.), unsicht-

bares, aber maßgebendes Urbild des Le-

bens ist; in Gott erkennt es seine angebo-

rene, überragende, vom Wesen her gegebe-

ne Ähnlichkeit, die es sogar in möglichen 

Fehlformen, Entstellungen und Entartun-

gen behält, eine ihm eigene unzerstörbare 

Würde, die gerade bei wachsender Bedürf-

tigkeit nach mehr Achtung und Fürsorge 

ruft (vgl. Mt 25, 31 ff.).“11

Das Leben steht deshalb unter Schutz, 

weil es stets auf Gott als „Ursprung und 

Herr“ verwiesen bleibt und wir uns als sei-

ne Geschöpfe in einer steten „Ähnlichkeit“ 

zu diesem Ursprung erfahren. Diese „Ähn-

lichkeit“ wiederum kommt ausnahms-

los allen Menschen zu und knüpft damit 

an die traditionelle imago dei-Vorstellung 

an. Die „Heiligkeit des Lebens“ ergibt sich 

demzufolge aus dem Geschenkcharakter 

des Lebens bzw. seines Ursprungs in Gott 

und ist aufgrund der Gottebenbildlichkeit 

eines jeden Menschen immer schon uni-

versal gültig.

Obgleich die Formel „Heiligkeit des 

Lebens“ in diesen Beispielen noch nicht 
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nachweisbar ist, wird Urc. den Rückgriff Ten welst CI auf die (2) Gottebenbildlich-
auf seiInNen „heiligen‘ Charakter bereits die keit des Menschen hin, wobel der Fokus In

diesem Kontext stärker auf dem „MachenSchutzbedürftigkeit des Lebens ZU. Aus-
TUC. gebracht. Zuspitzung und Verdich- und weniger auf dem „Bild“ iegt, (Gjen
Lung aber rfährt S1€ SCHLEe1ISLC. Urc. aps 9,6 nicht auf die Universalisierbarkeit des
Johannes Paul LL Besondere Erwähnung TINZIpS zielt, sondern nochmals die Ho-
111U55 hierbei SeINe Enzyklika Evangelium heit (,ottes ber das Leben unterstreicht.
vitae‘“ A4aUS dem Jahr 1995 finden, In der In DIes bestätigt sich etwa auch In 1INDIIC.
etlichen Nummern auf das Prinzıp zurück- auf die ummer der Enzyklika: „Das
gegriffen wird, das 1U  b explizit als „Heilig- Leben des Menschen kommt AaUS Gott, CN

keit des Lebens“ (EV bzw „Heilig- ist SEe1IN eschen. SEe1IN Abbild und Eben-
keit und Unantastbarkeit des menschlichen bild, eiılhabe seInem Lebensatem. Da-
Lebens“ (EV bezeichnet WITrdC: her ist oftt der eINZLGE Herr über dieses Le-

„Das Leben des Menschen kommt hen der Mensch kann nicht darüber VCI-

AaUS Gott, CS ist Se1INn eschen. Sein Ab- ügen.”
bild und en  1. eilhabe seinem Le- In der Zusammenschau der Texte
bensatem. Daher ist oftt der eINZIGE Herr zeichnet sich also eine Entwicklung hin-
über dieses Leben der Mensch kann nicht sichtlich des lehramtlichen Rückgriffs auf
darüber verfügen. Und der biblische die „Heiligkeit des Lebens“ und der da-
ext ist darauf bedacht unterstreichen, Faus SCZUSCHECNH CNAIUSsSe aD Finden WITFr
da{fß die Heiligkeit des Lebens ıIn (J,ott und VOLF dem Konzil einen nicht näher entfal-
In seInem Schöpfungswerk begründet ıst Hınwels auf den sakralen Charakter
s Denn als Abbild (,ottes hat den Men- des menschlichen Lebens, wird dieser
schen gemacht: Gen 9) Leben und Tod ter Johannes Paul VI SOWI1eEe Ohan-
des Menschen liegen also In den Händen NS Paul LL ach und ach welterentwI1-
Gottes, In Se1iINer Macht“. (EV 39) Weil das Leben ein (1) „grofßartiges

Johannes Paul LL SCHLIILE sich In der eschen Gottes” (EV 2 3 vgl auch:
Verteidigung der „Heiligkeit des Lebens“ 34.37-40.48.52.76) ist, darf der Mensch
seinen orgängern Zum einen betont nicht ber Sein Leben verfügen, Ca CS letz-

die (1) Autorität Gottes, der dem Men- ten Endes „‚nich ıhm gehört” (EV 40) DIe-
schen Se1INn Leben ZU. eschen emacht Aussage trifit €e1 nicht 1Ur auf YT1S-
hat und als chöpfer ber Se1INn asein VOCI- tinnen und Christen sondern hat uUun1-
fügt. Wle schon In der Rede VO  b Paul VI versalen nspruch, der besonders bei Paul
bleibt dem Menschen SeiIn ase1in 1mM etz- VI Urc. Verwels auf die (2) „Ahnlich-
ten eNTzZOgeN, weil (J,ott als den errn keit“ Dbzw. Gottebenbildlichkeit festgehal-
ber SEe1IN Leben achten hat Zum ande- ten wird.

Johannes aul {1., Enzyklika («Evangelium vitae>, 1n AAS A 1995 401—-527) DIie deutsche ber-
setzung SLAIM ML AL  S Deutsche Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 120
DIeser doppelte erwels auf (1) Geschenkcharakter Uun: (2) Gottebenbildlichkeit findet sich
uch ın der 1987 VOoO  3 der Glaubenskongregation veröflentlichten Instruktion <«Donum vitae>,
1n AAS 1988 DIie deutsche Übersetzung SLAIM ML AL  S Deutsche Bischofskonfe-
FEINZ, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls „Vom Augenblick der Empfängnis mulfßs
jedes menschliche Wesen ın absoluter Welse geachtet werden, weil der Mensch auf der Erde
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nachweisbar ist, wird durch den Rückgriff 

auf seinen „heiligen“ Charakter bereits die 

Schutzbedürftigkeit des Lebens zum Aus-

druck gebracht. Zuspitzung und Verdich-

tung aber erfährt sie schließlich durch Papst 

Johannes Paul II. Besondere Erwähnung 

muss hierbei seine Enzyklika Evangelium 

vitae12 aus dem Jahr 1995 finden, in der in 

etlichen Nummern auf das Prinzip zurück-

gegriffen wird, das nun explizit als „Heilig-

keit des Lebens“ (EV 39.40) bzw. „Heilig-

keit und Unantastbarkeit des menschlichen 

Lebens“ (EV 53.57) bezeichnet wird:

„Das Leben des Menschen kommt 

aus Gott, es ist sein Geschenk, sein Ab-

bild und Ebenbild, Teilhabe an seinem Le-

bensatem. Daher ist Gott der einzige Herr 

über dieses Leben: der Mensch kann nicht 

darüber verfügen. […] Und der biblische 

Text ist darauf bedacht zu unterstreichen, 

daß die Heiligkeit des Lebens in Gott und 

in seinem Schöpfungswerk begründet ist: 

›Denn als Abbild Gottes hat er den Men-

schen gemacht‹ (Gen 9, 6). Leben und Tod 

des Menschen liegen also in den Händen 

Gottes, in seiner Macht“. (EV 39)

Johannes Paul II. schließt sich in der 

Verteidigung der „Heiligkeit des Lebens“ 

seinen Vorgängern an: Zum einen betont 

er die (1) Autorität Gottes, der dem Men-

schen sein Leben zum Geschenk gemacht 

hat und als Schöpfer über sein Dasein ver-

fügt. Wie schon in der Rede von Paul VI. 

bleibt dem Menschen sein Dasein im Letz-

ten entzogen, weil er Gott als den Herrn 

über sein Leben zu achten hat. Zum ande-

12 Johannes Paul II., Enzyklika ‹Evangelium vitae›, in: AAS 87 (1995), 401– 522. Die deutsche Über-
setzung stammt aus: Deutsche Bischofskonferenz, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 120.

13 Dieser doppelte Verweis auf (1) Geschenkcharakter und (2) Gottebenbildlichkeit fi ndet sich 
auch in der 1987 von der Glaubenskongregation veröff entlichten Instruktion ‹Donum vitae›, 
in: AAS 80 (1988), 70  –102. Die deutsche Übersetzung stammt aus: Deutsche Bischofskonfe-
renz, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 74: „Vom Augenblick der Empfängnis an muß 
jedes menschliche Wesen in absoluter Weise geachtet werden, weil der Mensch auf der Erde 

ren weist er auf die (2) Gottebenbildlich-

keit des Menschen hin, wobei der Fokus in 

diesem Kontext stärker auf dem „Machen“ 

und weniger auf dem „Bild“ liegt, d. h. Gen 

9,6 nicht auf die Universalisierbarkeit des 

Prinzips zielt, sondern nochmals die Ho-

heit Gottes über das Leben unterstreicht. 

Dies bestätigt sich etwa auch in Hinblick 

auf die Nummer 39 der Enzyklika: „Das 

Leben des Menschen kommt aus Gott, es 

ist sein Geschenk, sein Abbild und Eben-

bild, Teilhabe an seinem Lebensatem. Da-

her ist Gott der einzige Herr über dieses Le-

ben: der Mensch kann nicht darüber ver-

fügen.“

In der Zusammenschau der Texte 

zeichnet sich also eine Entwicklung hin-

sichtlich des lehramtlichen Rückgriffs auf 

die „Heiligkeit des Lebens“ und der da-

raus gezogenen Schlüsse ab. Finden wir 

vor dem Konzil einen nicht näher entfal-

teten Hinweis auf den sakralen Charakter 

des menschlichen Lebens, wird dieser un-

ter Johannes XXIII., Paul VI. sowie Johan-

nes Paul II. nach und nach weiterentwi-

ckelt: Weil das Leben ein (1) „großartiges 

Geschenk Gottes“ (EV 22; vgl. auch: EV 

34.37–  40.48.52.76) ist, darf der Mensch 

nicht über sein Leben verfügen, da es letz-

ten Endes „nicht ihm gehört“ (EV 40). Die-

se Aussage trifft dabei nicht nur auf Chris-

tinnen und Christen zu, sondern hat uni-

versalen Anspruch, der besonders bei Paul 

VI. durch Verweis auf die (2) „Ähnlich-

keit“ bzw. Gottebenbildlichkeit festgehal-

ten wird.13

Höllinger / „Heiligkeit des Lebens“
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7 1 Unverfügbarkeit aufgrun des Ende gänzlic frei wählen Auf ÜAhnli-
Geschenkcharakters che e1se ist uns ein KöÖrper egeben, ber

dessen TOLSE, Haut- oder Augenfarbe, DIS-
Der Hinwels auf den Geschenkcharakter positionen und mögliche Erkrankungen
dient In den Texten des Lehramts VOLF al- WITr zunächst keine bewusste Entscheidung
lem dazu, die Erfahrung VO  u ntzogen- fälen können. 1ese Erfahrung greift auch
heit betonen und auf dieser Grundla- die Heilige chrift auf und bringt S1€ In
SC Me1s recht unvermittelt dem Men- den Schöpfungsnarrativen ZU. USdruc.
schen seiInNne Verfügung darüber untersa- Demnach verdankt der Mensch seiInen Zzeılt-
SCH, Ca die Autorität allein bei (J,ott jege,*“ lichen rsprung wI1Ie SeINeEe körperlich-seeli-
wel Rückfragen drängen sich aber ıIn Än- sche (Gestalt nicht sich selbst, sondern (ott
betracht dessen auf: ass sich die mensch- als dem chöpfter (vgl. (Jen 1,27.2,7) Al-
1C. Erfahrung mıt dem Leben wirklich lerdings bleibt die Erzählung nicht die-
auf Entzogenheit reduzileren? Und Ist die SCIN Punkt stehen, sondern benennt ferner
ethische Forderung, die AaUS deskriptiven die edeutung menschlichen Handelns,

denn (J,ott ersc den Menschen nichtDarstellungen menschlicher ExI1istenz aD-
geleitet wird, plausibel? I1UL, sondern gibt ıhm ferner den Auftrag

Zunächst wird mıt der Unverfügbarkeit (vgl. (Jen 1,28), sich SeiINer Umwelt 11-
aqausgesagt, dass der Mensch mıt einer Ent- ber verantwortungsvoll verhalten. Der
zogenheit DZw. Unbegreiflichkeit konfron- Mensch ist nicht der chöpfer, aber CI kann
1er ist, „die CS keinem System und keinem und soll Schöpfung durchaus mitgestal-

ten. DIes wird auch In der Relation ZU. e1-Menschen gestattelt, den Menschen endgül-
t1g begreifen und damıit gewalttätig fest- KöÖrper euUlic. Wır können ZW

zustellen“ S1e uNnsere Grundsituati- nicht ZUFK (‚änze ber gewIlSsSSse Merkmale
die eben auch eine zeitlich-körperliche oder Dispositionen verfügen, aber urch-

Prasenz umfasst: Als Menschen sind WITr AaUuSs beeinflussen, WIE WITr ei{wa auf uNnsere

In eine unls eNtTzOogenNe eit hineinge- Gesundheit achten oder mıt Krankheiten
tellt, können weder unseren Anfang och umgehen.

Cdie einz1ge Kreatur 1st, Cdie otty ihrer celhbst willen gewollt‘ hat, se1in SaNZCS Wesen rag
das Abbild des Schöpfers. IDER menschliche Leben 1st heilig, weil VO  3 seinem Begınn ‚der
Schöpfermacht Gottes’ bedarf Uun: für Immer ın einer besonderen Beziehung seinem Schöp-
fer bleibt, seinem einzı1gen jel Nur ott 1st der Herr des Lebens VOoO  3 selInem Anfang bis SE1-
111e Ende Niemand darf sich, unfter keinen Umständen, das Recht anmaßen, eın unschuldiges
menschliches Wesen direkt zerstören.“
E1ın welteres Beispiel hierfür 1st Cdie Nummer 27 8() des Katechismus: „Jeder 1st VOT ott für se1in
Leben verantwortlich. ott hat ihm geschenkt. ott 1st Uun: bleibt der höchste Herr des Le-
bens. Wır sind verpflichtet, dankbar entgegenzunehmen Uun: selner Ehre Uun: zu eil
UuNsSseTeT Seele bewahren. Wır sind 11UT Verwalter, nicht kigentumer des Lebens, das ott uUu11s

AıANvertIraut hat Wır dürfen darüber nicht verfügen. ‘ Eıne fundierte un: nach WI1IE VOT aktuel-
le Analyse des Cieser Stelle ebenfalls anklingenden Verwelses auf das Hoheitsrecht Gottes,
miıt welchem traditionell das Tötungsverbot begründet wird, legt Bruno Schüller bereits ın den
1970er-Jahren VOT. Vegl. BrTunNDO Schüller, DIie Begründung sittlicher Urteile. Iypen ethischer ÄAr-
gumentatıon ın der Moraltheologie, Düsseldorf U87, 2—_5
FIWIN Discherlt, e Rätselhaftigkeit des Menschen. /Zum gegenwartigen Verhältnis VOoO  3 Men-
cschen- Uun: Gottesbild, 1: Religionsunterricht höheren chulen 2003), 245 —250, hier
249
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2.1 Unverfügbarkeit aufgrund des 
Geschenkcharakters

Der Hinweis auf den Geschenkcharakter 

dient in den Texten des Lehramts vor al-

lem dazu, die Erfahrung von Entzogen-

heit zu betonen und auf dieser Grundla-

ge – meist recht unvermittelt – dem Men-

schen seine Verfügung darüber zu untersa-

gen, da die Autorität allein bei Gott liege.14 

Zwei Rückfragen drängen sich aber in An-

betracht dessen auf: Lässt sich die mensch-

liche Erfahrung mit dem Leben wirklich 

auf Entzogenheit reduzieren? Und: Ist die 

ethische Forderung, die aus deskriptiven 

Darstellungen menschlicher Existenz ab-

geleitet wird, plausibel?

Zunächst wird mit der Unverfügbarkeit 

ausgesagt, dass der Mensch mit einer Ent-

zogenheit bzw. Unbegreiflichkeit konfron-

tiert ist, „die es keinem System und keinem 

Menschen gestattet, den Menschen endgül-

tig zu begreifen und damit gewalttätig fest-

zustellen“15. Sie prägt unsere Grundsituati-

on, die eben auch eine zeitlich-körperliche 

Präsenz umfasst: Als Menschen sind wir 

in eine uns stets entzogene Zeit hineinge-

stellt, können weder unseren Anfang noch 

die einzige Kreatur ist, die Gott ,um ihrer selbst willen gewollt‘ hat, […] sein ganzes Wesen trägt 
das Abbild des Schöpfers. Das menschliche Leben ist heilig, weil es von seinem Beginn an ,der 
Schöpfermacht Gottes‘ bedarf und für immer in einer besonderen Beziehung zu seinem Schöp-
fer bleibt, seinem einzigen Ziel. Nur Gott ist der Herr des Lebens von seinem Anfang bis zu sei-
nem Ende: Niemand darf sich, unter keinen Umständen, das Recht anmaßen, ein unschuldiges 
menschliches Wesen direkt zu zerstören.“

14 Ein weiteres Beispiel hierfür ist die Nummer 2280 des Katechismus: „Jeder ist vor Gott für sein 
Leben verantwortlich. Gott hat es ihm geschenkt. Gott ist und bleibt der höchste Herr des Le-
bens. Wir sind verpfl ichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil 
unserer Seele zu bewahren. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens, das Gott uns 
anvertraut hat. Wir dürfen darüber nicht verfügen.“ Eine fundierte und nach wie vor aktuel-
le Analyse des an dieser Stelle ebenfalls anklingenden Verweises auf das Hoheitsrecht Gottes, 
mit welchem traditionell das Tötungsverbot begründet wird, legt Bruno Schüller bereits in den 
1970er-Jahren vor. Vgl. Bruno Schüller, Die Begründung sittlicher Urteile. Typen ethischer Ar-
gumentation in der Moraltheologie, Düsseldorf 31987, 238  – 251.

15 Erwin Discherl, Die Rätselhaft igkeit des Menschen. Zum gegenwärtigen Verhältnis von Men-
schen- und Gottesbild, in: Religionsunterricht an höheren Schulen 46 (2003), 245  – 250, hier: 
249.

unser Ende gänzlich frei wählen. Auf ähnli-

che Weise ist uns ein Körper gegeben, über 

dessen Größe, Haut- oder Augenfarbe, Dis-

positionen und mögliche Erkrankungen 

wir zunächst keine bewusste Entscheidung 

fällen können. Diese Erfahrung greift auch 

die Heilige Schrift auf und bringt sie in 

den Schöpfungsnarrativen zum Ausdruck: 

Demnach verdankt der Mensch seinen zeit-

lichen Ursprung wie seine körperlich-seeli-

sche Gestalt nicht sich selbst, sondern Gott 

als dem Schöpfer (vgl. Gen 1,27.2,7). Al-

lerdings bleibt die Erzählung nicht an die-

sem Punkt stehen, sondern benennt ferner 

die Bedeutung menschlichen Handelns, 

denn Gott erschafft den Menschen nicht 

nur, sondern gibt ihm ferner den Auftrag 

(vgl. Gen 1,28), sich seiner Umwelt gegen-

über verantwortungsvoll zu verhalten. Der 

Mensch ist nicht der Schöpfer, aber er kann 

und soll Schöpfung durchaus mitgestal-

ten. Dies wird auch in der Relation zum ei-

genen Körper deutlich: Wir können zwar 

nicht zur Gänze über gewisse Merkmale 

oder Dispositionen verfügen, aber durch-

aus beeinflussen, wie wir etwa auf unsere 

Gesundheit achten oder mit Krankheiten 

umgehen.
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Offenkundig ist also uNnserIe Erfahrung
Weiterführende Lıteratur: Urc. den alleinigen Verwels auf die Unver-
Hans Joas, DIe Sakralität der Person ıne fügbarkeit och nicht umfassend abgebildet
CUuU«C Genealogie der Menschenrechte, und korreliert mıt der Kritik Bild des
Berlin 201 „Geschenks”, welche besonders bei Johan-
In diesem Werk geht Hans Joas der Entste- NS Paul IL ZU. Synonym für ntzogen-
hung der Menschenrechte auf den Tun heit Wircl: So ASSOZIIeren WITr mıt dem (Je-
und S1€ 1mM Zuge dessen auf einen schenk elwas, das WITr seInem rsprung her
vielschichtigen Prozess der Sakralisierung einer/einem Anderen verdanken, mıt dem
zurück, dem SseiINner Ansicht ach auch des Schenkens aber zugleic In N
die jJüdisch-christliche Tradition mafsgeb- Ten Verfügungsbereich elangt. (jerade die-
ich beigetragen hat. In besonderer e1se SCI Aspekt wird In der ege aber nicht na-

sich €1 mıt den Theologumena her UrcC. das Lehramt beleuchtet. jel-
der Gotteskindschaft DZw. dem Leben als mehr erscheint das eschen In den aNSC-
(Gjabe SOWI1eEe der Gottebenbildlichkeit aUS- ührten Texten als Grenze, die aufgrun des
einander. Ursprungs In (ott nicht überschritten WEeI-
Heike Baranzke, ‚Sanctity of iıfe Alttesta- den darf. amı ec sich die lehramtliche
mentliche und jüdische Wegwelsung ZU. Deutung aber nicht In umfassender elIlse
Verständnis eiInNnes biomedizinethischen mıt Jener Assozlatlon, die WITr heute mıt die-
egriffs, In einno Bosc.  i/  ert (Ger- SCI (Jeste verbinden.‘®©
AYrds (Heg.) Erinnerungskultur In der plu- Auch überzeugt der moralische
ralen Gesellschaft. Neue Perspektiven für Imperatıv, welcher jeglichen Zugriff auf das
den jüdisch-christlichen Dialog, Pader- Leben ersagt, nicht, stellt Ian sich All-
born 2010, 321-331 gesichts der Argumentation doch die Fra-
Durch ihre Analyse alttestamentlich-jJüdi- SC, weshalb denn überhaupt ein Verbot for-
scher Aussagen ZUFK „Heiligkeit” des Men- muliert werden I11USS, WwWenn der Mensch
schen wirft Heike Baranzke ein Licht wird CN immerhin suggerlert hnehin
auf diesen Begriff, der 1DUIISC. gerade kei- nicht dazu der Lage ist. Deshalb bleibt
1E Eigenschaft des biologischen Lebens be- neben der grundsätzlichen Skepsis 11-
zeichnet, sondern auf eine religiös-morali- ber diesem nicht näher begründeten Se1in-
sche Lebensführung pOocC. Sollen-Schluss die Frage, weshalb Leben
Kurt DBayertz (Hg.) Sanctity of Life and lehramtlich vorrangıg mıt SeINer Unverfüg-
uman Dignity (Philosophy and Medicine barkeit In Verbindung gebrac wird, zumal
52), Dodrecht-Boston-London 996 dies die „Heiligkeit” des Lebens selbst S
1eser Band umf{fasst eıträge AaUuSs Theolo- nicht zwingend suggerlert. /war verwelst
gle, Philosophie und Medizin, die den blo- S1€ auf einen sakralen und damıit heraus-
ethischen KoOnzepten „Heiligkeit des Le- gehobenen Wert einer aCcC. oder Person,
bens  C6 SOWI1eEe „Menschenwürde”“ zunächst der Grund für den Wert bleibt In diesem
separat nachgehen, S1€ SCHLLEISLIC e1- Fall aber begründungswürdig. So könnte
N Vergleich unterziehen und auf die die Heiligkeit des Lebens auch darın liegen,
TaxXls hiın reflektieren. dass WITr uns 1mM Unterschie anderen ENn-

ıtaten uns selbst SOWI1LEe uNnseremnNnl (Je-

Vgl Christoph (1 O7Z, Medizinische FEthik un: Kkatholische Kirche (S. Anm 3) 8R D8K
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16 Vgl. Christoph Götz, Medizinische Ethik und katholische Kirche (s. Anm. 3), 287– 288.

Offenkundig ist also unsere Erfahrung 

durch den alleinigen Verweis auf die Unver-

fügbarkeit noch nicht umfassend abgebildet 

und korreliert so mit der Kritik am Bild des 

„Geschenks“, welche besonders bei Johan-

nes Paul II. zum Synonym für Entzogen-

heit wird: So assoziieren wir mit dem Ge-

schenk etwas, das wir seinem Ursprung her 

einer/einem Anderen verdanken, mit dem 

Akt des Schenkens aber zugleich in unse-

ren Verfügungsbereich gelangt. Gerade die-

ser Aspekt wird in der Regel aber nicht nä-

her durch das Lehramt beleuchtet. Viel-

mehr erscheint das Geschenk in den ange-

führten Texten als Grenze, die aufgrund des 

Ursprungs in Gott nicht überschritten wer-

den darf. Damit deckt sich die lehramtliche 

Deutung aber nicht in umfassender Weise 

mit jener Assoziation, die wir heute mit die-

ser Geste verbinden.16 

Auch sonst überzeugt der moralische 

Imperativ, welcher jeglichen Zugriff auf das 

Leben untersagt, nicht, stellt man sich an-

gesichts der Argumentation doch die Fra-

ge, weshalb denn überhaupt ein Verbot for-

muliert werden muss, wenn der Mensch – 

so wird es immerhin suggeriert – ohnehin 

nicht dazu in der Lage ist. Deshalb bleibt 

neben der grundsätzlichen Skepsis gegen-

über diesem nicht näher begründeten Sein-

Sollen-Schluss die Frage, weshalb Leben 

lehramtlich vorrangig mit seiner Unverfüg-

barkeit in Verbindung gebracht wird, zumal 

dies die „Heiligkeit“ des Lebens selbst gar 

nicht zwingend suggeriert. Zwar verweist 

sie auf einen sakralen und damit heraus-

gehobenen Wert einer Sache oder Person, 

der Grund für den Wert bleibt in diesem 

Fall aber begründungswürdig. So könnte 

die Heiligkeit des Lebens auch darin liegen, 

dass wir uns im Unterschied zu anderen En-

titäten zu uns selbst sowie zu unserem Ge-
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Weiterführende Literatur:

Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine 

neue Genealogie der Menschenrechte, 

Berlin 2011.

In diesem Werk geht Hans Joas der Entste-

hung der Menschenrechte auf den Grund 

und führt sie im Zuge dessen auf einen 

vielschichtigen Prozess der Sakralisierung 

zurück, zu dem seiner Ansicht nach auch 

die jüdisch-christliche Tradition maßgeb-

lich beigetragen hat. In besonderer Weise 

setzt er sich dabei mit den Theologumena 

der Gotteskindschaft bzw. dem Leben als 

Gabe sowie der Gottebenbildlichkeit aus-

einander.

Heike Baranzke, ,Sanctity of Life‘. Alttesta-

mentliche und jüdische Wegweisung zum 

Verständnis eines biomedizinethischen 

Begriffs, in: Reinhold Boschki / Albert Ger-

hards (Hg.), Erinnerungskultur in der plu-

ralen Gesellschaft. Neue Perspektiven für 

den jüdisch-christlichen Dialog, Pader-

born 2010, 321– 331.

Durch ihre Analyse alttestamentlich-jüdi-

scher Aussagen zur „Heiligkeit“ des Men-

schen wirft Heike Baranzke ein neues Licht 

auf diesen Begriff, der biblisch gerade kei-

ne Eigenschaft des biologischen Lebens be-

zeichnet, sondern auf eine religiös-morali-

sche Lebensführung pocht.

Kurt Bayertz (Hg.), Sanctity of Life and 

Human Dignity (Philosophy and Medicine 

52), Dodrecht–Boston–London 1996.

Dieser Band umfasst Beiträge aus Theolo-

gie, Philosophie und Medizin, die den bio-

ethischen Konzepten „Heiligkeit des Le-

bens“ sowie „Menschenwürde“ zunächst 

separat nachgehen, um sie schließlich ei-

nem Vergleich zu unterziehen und auf die 

Praxis hin zu reflektieren. 
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enüber verantwortlich verhalten können. Entartungen‘, achten und SEe1IN Leben
Mıt Stephan (i0ertz lässt sich also esumle- aufgrun der iıhm gegebenen „ UI-
I  S „Das meın Leben ein eschen. 1st; de- zerstörbarein| Würde“” bewahren 1st.
finiert och nicht abschließend, WIE ich mıt DIe Unverfügbarkeit des Lebens wird also
diesem eschen verantwortlich UMNM1ZUSC- auf der rundlage der Gottebenbildlich-
hen habe”“”, Dbzw. erklärt nicht, der keit stark emacht und ausnahmslos auf
Umgang sich primär auf ein Begrenzt-dein alle Menschen übertragen.‘“ Dennoch be-
DZw. -Bleiben beschränken 11155 schränkt sich das Alte Testament nicht auf

den Aspekt des Unverfügbar-Bleibens und
Nicht-Könnens, sondern betont mıt die-Universalıtät aufgrun der
SCI biblischen enkfigur der Gotteben-Gottebenbildlichkeit bildlichkeit gerade auch die Verantwor-

Der Hınwels auf die Gottebenbildlichkeit Lung ıIn und gegenüber der Schöpfung,
des Menschen wird In den lehramtlichen geht ber ein reines Tötungsverbot hi-
Texten ZUFK „Heiligkeit des Lebens“ nicht aus und formuliert den Auftrag, das KOÖN-

häufig aufgegriffen WIE Jener auf den Nen verantwortungsvoll realisieren und
Geschenkcharakter. ugleic werden da- sich €1 „als würdiger Kepräsentant (J0OT-
mıt verschiedene Akzente geselztT. Ohan- tes auf Erden |ZU| erweisen.  «19 Eben diese
NS Paul LL legt den Fokus mıt seInem Ver- Dimension bleibt 1mM Zusammenhang mıt
WEeIS In den Nummern und Se1lINer der Formel „Heiligkeit des Lebens“ In den
Enzyklika Evangelium VIifae auf das „Ge- lehramtlichen Texten allerdings zumelst
macht-Sein des Menschen als Bild (Jottes. unbeleuchtet und welst damıt eine ÜAhnli-
amı hebt CI nochmals den bereits Uurc che Einseitigkeit auf, wI1Ie S1€ schon In Be-
das eschen. formulierten edanken her- ZUS auf den Geschenkcharakter des Lebens

beobac  ar wIird.VOI, dass der rsprung menschlichen Le-
bens auf (Gott zurückgeht, der uns ach
seInem Bild erschaffen hat DIe Unverfüg-
barkeit des Menschen wird Uurc diesen Rezeption De] ans Joas
Hınwels erneut unterstrichen.

Bel Paul VI zielt der Hinwels auf die In seiInem 2011 publizierten Buch „DIe Sa-
„Ahnlichkeit“ des Menschen mıt (J,ott VOL kralität der Person“ befasst sich Hans Joas
em auf den universalen nspruch, mıt den historischen urzeln der Mensch-
ach ein jeder Mensch, ungeachtet N- rechte, welche CI auf einen Prozess der Sa-
jeller „Fehlformen, Entstellungen und kralisierung zurückführt, Urc. den „die

Stephan G0ertZ, Heiligkeit Uun: Würde DIie Sakralität der Person als theologische Lektüre, 1n
Hermann-Josef Große Kracht (He.) Der moderne Glaube Cdie Menschenwürde. Philosophie,
5SOzlologie Uun: Theologie 1m Gespräch miıt Hans Joas, Bielefeld 2014, 209-—221, hier 216
/Zum historischen Provokationspotenzial Cieser Uuniversalen Aussage vgl Heinrich Schmidinger,
Der Mensch ın Gottebenbildlichkeit. kizzen ZuUu!r Geschichte einer einflussreichen Definition,
1n Heinrich Schmidinger / Clemens Sedmak (He.) Der Mensch eın Abbild (,ottes*® Geschöpf
Krone der Schöpfung Mitschöpfer, Darmstadt 2010, / — 42, hier —_1
Vgl beispielsweise FErich Zenger, IDER Buch enesI1s. 1—-9, 1: ers (He.) Stuttgarter Altes les-
LamenTL Einheitsübersetzung mıt Kommentar Uun: Lexikon, durchges. Aufl., Stuttgart 2005,
15—-32, hier 17-19
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genüber verantwortlich verhalten können. 

Mit Stephan Goertz lässt sich also resümie-

ren: „Dass mein Leben ein Geschenk ist, de-

finiert noch nicht abschließend, wie ich mit 

diesem Geschenk verantwortlich umzuge-

hen habe“17, bzw. erklärt nicht, warum der 

Umgang sich primär auf ein Begrenzt-Sein 

bzw. -Bleiben beschränken muss.

2.2 Universalität aufgrund der 
Gottebenbildlichkeit

Der Hinweis auf die Gottebenbildlichkeit 

des Menschen wird in den lehramtlichen 

Texten zur „Heiligkeit des Lebens“ nicht 

so häufig aufgegriffen wie jener auf den 

Geschenkcharakter. Zugleich werden da-

mit verschiedene Akzente gesetzt. Johan-

nes Paul II. legt den Fokus mit seinem Ver-

weis in den Nummern 37 und 39 seiner 

Enzyklika Evangelium vitae auf das „Ge-

macht-Sein“ des Menschen als Bild Gottes. 

Damit hebt er nochmals den bereits durch 

das Geschenk formulierten Gedanken her-

vor, dass der Ursprung menschlichen Le-

bens auf Gott zurückgeht, der uns nach 

seinem Bild erschaffen hat. Die Unverfüg-

barkeit des Menschen wird durch diesen 

Hinweis erneut unterstrichen.

Bei Paul VI. zielt der Hinweis auf die 

„Ähnlichkeit“ des Menschen mit Gott vor 

allem auf den universalen Anspruch, wo-

nach ein jeder Mensch, ungeachtet poten-

zieller „Fehlformen, Entstellungen und 

17 Stephan Goertz, Heiligkeit und Würde. Die Sakralität der Person als theologische Lektüre, in: 
Hermann-Josef Große Kracht (Hg.), Der moderne Glaube an die Menschenwürde. Philosophie, 
Soziologie und Th eologie im Gespräch mit Hans Joas, Bielefeld 2014, 209  – 221, hier: 216.

18 Zum historischen Provokationspotenzial dieser universalen Aussage vgl. Heinrich Schmidinger, 
Der Mensch in Gottebenbildlichkeit. Skizzen zur Geschichte einer einfl ussreichen Defi nition, 
in: Heinrich Schmidinger / Clemens Sedmak (Hg.), Der Mensch – ein Abbild Gottes? Geschöpf – 
Krone der Schöpfung – Mitschöpfer, Darmstadt 2010, 7–  42, hier: 9  –12.

19 Vgl. beispielsweise Erich Zenger, Das Buch Genesis. 1– 9, in: ders. (Hg.), Stuttgarter Altes Tes-
tament. Einheitsübersetzung mit Kommentar und Lexikon, 3. durchges. Aufl ., Stuttgart 2005, 
15  – 32, hier: 17–19.

Entartungen“, zu achten und sein Leben 

aufgrund der ihm stets gegebenen „un-

zerstörbare[n] Würde“ zu bewahren ist. 

Die Unverfügbarkeit des Lebens wird also 

auf der Grundlage der Gottebenbildlich-

keit stark gemacht und ausnahmslos auf 

alle Menschen übertragen.18 Dennoch be-

schränkt sich das Alte Testament nicht auf 

den Aspekt des Unverfügbar-Bleibens und 

Nicht-Könnens, sondern betont mit die-

ser biblischen Denkfigur der Gotteben-

bildlichkeit gerade auch die Verantwor-

tung in und gegenüber der Schöpfung, 

d. h. geht über ein reines Tötungsverbot hi-

naus und formuliert den Auftrag, das Kön-

nen verantwortungsvoll zu realisieren und 

sich dabei „als würdiger Repräsentant Got-

tes auf Erden [zu] erweisen.“19 Eben diese 

Dimension bleibt im Zusammenhang mit 

der Formel „Heiligkeit des Lebens“ in den 

lehramtlichen Texten allerdings zumeist 

unbeleuchtet und weist damit eine ähnli-

che Einseitigkeit auf, wie sie schon in Be-

zug auf den Geschenkcharakter des Lebens 

beobachtbar wird.

3 Rezeption bei Hans Joas

In seinem 2011 publizierten Buch „Die Sa-

kralität der Person“ befasst sich Hans Joas 

mit den historischen Wurzeln der Mensch-

rechte, welche er auf einen Prozess der Sa-

kralisierung zurückführt, durch den „die 
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mMenschHliche Person selbst ZU. eiligen ach jeder Mensch VOLF Instrumentalisie-
Objekt”“ geworden 1st. In der Betrachtung IUNSCH schützen ist, wobel sich dieser
dieser Entwicklung nımmt nicht 1Ur SA- In den oben angeführten Texten des Lehr-
kulare, sondern auch CAFrs  1che Begrün- amts {tmals vorrangıg auf die biologische
dungsversuche In den 1C. und wendet ExI1istenz bezieht, bei Hans Joas ingegen
sich €1 Jenen ZweIl „Komponenten‘ auf die gesamte Person übertragen wird.
die 1mM vorliegenden Beltrag Urc. die Un- DIes macht auch Urc. den Hınwels auf

die (2) Gottebenbildlichkeit eullich, wel-tersuchung der lehramtlichen Dokumen-
benannt worden Sind: (1) Gotteskind- che „die dee eiInes göttlichen esenskerns

SC DZw. Leben als „Gabe” (,ottes und eiInes jeden Menschen: SseiINner unsterbli-
(2) „Gottebenbildlichkeit”*. chen Seele “ ZU. USdruc. bringt und

DIe Vorstellung der (1) (jabe geht laut sich deshalb nicht auf den Leib beschränkt
Hans Joas besonders mıt der Einsicht e1n- Aus diesem Tun pricht Hans Joas ohl-
her, dass AaUS ihr „Verpflichtungen folgen, emerkt nicht VO  b der Sakralität des „Le-
die uNnsere Verfügung ber uns selbst e1nN- L  bens  9 sondern VO  u der Sakralität der „Per-
schränken”“? 1e8es Bild sensibilisiert für b  SOn , die mehr umfasst als seiInNne rein physi-
die Entzogenheit des Daseins, die CI als sche Ex1istenz amı einen nach-

weislich anderen kzen als die lehramtli-Einschränkung, nicht aber ufhebung
menschlicher Verfügungsgewalt egreift. chen Dokumente und kommt vitalisti-
Und tatsächlic. hat die Analyse der ehr- schen Verabsolutierungen
amtlichen Texte gezelgt, dass der Hınwels Ahnlich WIE In der biblischen Redewel-
auf das eschen. eine zentrale 1mM SC VO  u der „Heiligkeit” hat Hans Joas den
religiösen Kontext spielt, allerdings auch Menschen als moralisches Subjekt 1mM 1C.
eine Überbetonung erfahren kann und das natürlich In Gegebenheiten hin-
eine Deutung der „Heiligkeit des Lebens“ eingestellt ist, aber sich diesen auch In
befördert, die Handlungsspielräume ten- Verantwortung verhalten kann und 11155

en zile ausblendet. Darüber hinaus VOCI- Und darin ijeg ohl die zentrale ethische
knüpft Hans Joas mıt dem Gabencharakter Relevanz der „Heiligkeit des Lebens”: DIe
den „Gedankeln| universaler Menschen- dem Leben entgegengebrachte Wertschät-
würde  23 Weil diese (Gabe jedem Men- ZUNS wird ZU. fundamentalen, wenngleich
schen zukommt, hat CI diese 1mM Umgang nicht absoluten (ut moralischer Abwägun-
mıt sich selbst und anderen Menschen 25  gen impliziert die Forderung, sich
wahren. Was also bei Paul VI Urc. die In verantwortlicher elise ZUFK eigenen WIE
„Ahnlichkeit“ des Menschen (J,ott aUS- tremden physischen ExIistenz verhalten.
gesagtl wird, verankert Hans Joas 1mM Bild Dazu gehört das Annehmen VO  u Begren-
des Geschenks Kerngedanke ist In beli- ZUNSCH ebenso wI1Ie das Wahrnehmen VO  u

den Fällen der universale nspruch, Handlungsmöglichkeiten.

Hans J04S, DIie Sakralität der Person. Eıne 1IEUE Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011,
X] —872

21 Vgl eb: 204 —250
Ebd., 210
Ebd., 249
Ebd., 210
Vgl Stephan G0ertZ, Heiligkeit Uun: Würde s Anm 17), 2158
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menschliche Person selbst zum heiligen 

Objekt“20 geworden ist. In der Betrachtung 

dieser Entwicklung nimmt er nicht nur sä-

kulare, sondern auch christliche Begrün-

dungsversuche in den Blick und wendet 

sich dabei jenen zwei „Komponenten“ zu, 

die im vorliegenden Beitrag durch die Un-

tersuchung der lehramtlichen Dokumen-

te benannt worden sind: (1) Gotteskind-

schaft bzw. Leben als „Gabe“ Gottes und 

(2) „Gottebenbildlichkeit“21.

Die Vorstellung der (1) Gabe geht laut 

Hans Joas besonders mit der Einsicht ein-

her, dass aus ihr „Verpflichtungen folgen, 

die unsere Verfügung über uns selbst ein-

schränken“22. Dieses Bild sensibilisiert für 

die Entzogenheit des Daseins, die er als 

Einschränkung, nicht aber Aufhebung 

menschlicher Verfügungsgewalt begreift. 

Und tatsächlich hat die Analyse der lehr-

amtlichen Texte gezeigt, dass der Hinweis 

auf das Geschenk eine zentrale Rolle im 

religiösen Kontext spielt, allerdings auch 

eine Überbetonung erfahren kann und so 

eine Deutung der „Heiligkeit des Lebens“ 

befördert, die Handlungsspielräume ten-

denziell ausblendet. Darüber hinaus ver-

knüpft Hans Joas mit dem Gabencharakter 

den „Gedanke[n] universaler Menschen-

würde“23. Weil diese Gabe jedem Men-

schen zukommt, hat er diese im Umgang 

mit sich selbst und anderen Menschen zu 

wahren. Was also bei Paul VI. durch die 

„Ähnlichkeit“ des Menschen zu Gott aus-

gesagt wird, verankert Hans Joas im Bild 

des Geschenks. Kerngedanke ist in bei-

den Fällen der universale Anspruch, wo-

20 Hans Joas, Die Sakralität der Person. Eine neue Genealogie der Menschenrechte, Berlin 2011, 
81–  82.

21 Vgl. ebd., 204  – 250.
22 Ebd., 210.
23 Ebd., 249.
24 Ebd., 210.
25 Vgl. Stephan Goertz, Heiligkeit und Würde (s. Anm. 17), 218.

nach jeder Mensch vor Instrumentalisie-

rungen zu schützen ist, wobei sich dieser 

in den oben angeführten Texten des Lehr-

amts oftmals vorrangig auf die biologische 

Existenz bezieht, bei Hans Joas hingegen 

auf die gesamte Person übertragen wird. 

Dies macht er auch durch den Hinweis auf 

die (2) Gottebenbildlichkeit deutlich, wel-

che „die Idee eines göttlichen Wesenskerns 

eines jeden Menschen: seiner unsterbli-

chen Seele“24 zum Ausdruck bringt und 

sich deshalb nicht auf den Leib beschränkt. 

Aus diesem Grund spricht Hans Joas wohl-

gemerkt nicht von der Sakralität des „Le-

bens“, sondern von der Sakralität der „Per-

son“, die mehr umfasst als seine rein physi-

sche Existenz. Damit setzt er einen nach-

weislich anderen Akzent als die lehramtli-

chen Dokumente und kommt so vitalisti-

schen Verabsolutierungen zuvor.

Ähnlich wie in der biblischen Redewei-

se von der „Heiligkeit“ hat Hans Joas den 

Menschen als moralisches Subjekt im Blick, 

das natürlich stets in Gegebenheiten hin-

eingestellt ist, aber sich zu diesen auch in 

Verantwortung verhalten kann und muss. 

Und darin liegt wohl die zentrale ethische 

Relevanz der „Heiligkeit des Lebens“: Die 

dem Leben entgegengebrachte Wertschät-

zung wird zum fundamentalen, wenngleich 

nicht absoluten Gut moralischer Abwägun-

gen,25 d. h. impliziert die Forderung, sich 

in verantwortlicher Weise zur eigenen wie 

fremden physischen Existenz zu verhalten. 

Dazu gehört das Annehmen von Begren-

zungen ebenso wie das Wahrnehmen von 

Handlungsmöglichkeiten.
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usammenschau dass CS VO  b er Bedeutung ist, sich
den eigenen KÖrper kümmern, aber

Durch die Analyse Jener Begründungs- auch die mıt ıhm gegebenen Limıtationen
usler, die lehramtlic. mıt der „Heilig- gul ıIn das asein integrieren. Versucht
keit des Lebens“ einhergehen, wird deut- IHNan 1mM (Jegensatz dazu, die Dialektik e1nN-
lich, weshalb die Formel immer wleder selt1g aufzulösen, kann dies einer I14as5-

Kritik ausgesetzt 1sT. Gegenstand der KrI1- SIVen Schieflage führen, die nicht zuletzt
tik ist nicht die Infragestellung menschli- grofße elahren irg So ist CS für unNnsere

cher Unverfügbarkeit, mıt der die Schutz- physische WIE psychische Gesundheit und
bedürftigkeit des Lebens begründet WEeI- für Leben insgesamt schädlich,
den will, sondern die damıit einhergehende Wenn WITr unsecereln KöÖrper nicht annehmen
Ausblendung VO  u Selbstbestimmung SOWI1eEe und/oder viel VO  b ıhm verlangen. Se1-
die daraus resultierende Verabsolutierung 1E Vernachlässigung ist ebensoT -
VO  b ormen, die auf eine ausnahmslose tungslos WwIe SE1INE Überhöhung.
Wahrung des Lebens pochen. 1eser N1g0- Dementsprechend plädier der vorlie-
ristischen Deutung ist zurecht nN- gende Beltrag dafür, der „Heiligkeit des
zuhalten, dass Menschen nicht 1Ur limi- Lebens“ 1mM Sinne der Bewusstmachung
tierte Existenzen sind, sondern innerhalb der Unverfügbarkeit als zentraler anthro-
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4 Zusammenschau

Durch die Analyse jener Begründungs-

muster, die lehramtlich mit der „Heilig-

keit des Lebens“ einhergehen, wird deut-

lich, weshalb die Formel immer wieder 

Kritik ausgesetzt ist. Gegenstand der Kri-

tik ist nicht die Infragestellung menschli-

cher Unverfügbarkeit, mit der die Schutz-

bedürftigkeit des Lebens begründet wer-

den will, sondern die damit einhergehende 

Ausblendung von Selbstbestimmung sowie 

die daraus resultierende Verabsolutierung 

von Normen, die auf eine ausnahmslose 

Wahrung des Lebens pochen. Dieser rigo-

ristischen Deutung ist zurecht entgegen-

zuhalten, dass Menschen nicht nur limi-

tierte Existenzen sind, sondern innerhalb 

dieser Grenzen auch frei agieren können. 

Wir stehen daher stets in der Dialektik von 

Unverfügbarkeit und Gestaltungsfreiheit, 

die sich durch sämtliche Lebensbereiche 

zieht und sich – wie etwa Bernhard Fra-

ling deutlich macht – an unserer konkre-

ten biologischen Existenz zeigt: „Die Ba-

sis und der Horizont für den Freiheitsvoll-

zug des Menschen ist seine endliche leib-

hafte Existenz, die sein biologisches Leben 

immer schon einbezieht. […] Die Korre-

lation von Leben und Freiheit wird damit 

sichtbar: denn Verantwortung setzt vor-

aus, daß jemand frei reagieren kann. Ver-

antwortung kann immer nur in dem Maße 

wahrgenommen werden, wie der Wert des 

Lebens erfahren wird.“26 Es gilt mit ande-

ren Worten, den Menschen in seiner ihn 

auszeichnenden Dialektik ernst zu neh-

men und sie in konkreten Entscheidungs-

fällen zu berücksichtigen. In weniger ver-

fänglichen Kontexten ist dies ohnehin üb-

lich: Heute ist man durchaus der Meinung, 

26 Bernhard Fraling, Leben und Freiheit vor dem Horizont der Endlichkeit, in: Konrad Hilpert / 
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dass es von hoher Bedeutung ist, sich um 

den eigenen Körper zu kümmern, aber 

auch die mit ihm gegebenen Limitationen 

gut in das Dasein zu integrieren. Versucht 

man im Gegensatz dazu, die Dialektik ein-

seitig aufzulösen, kann dies zu einer mas-

siven Schieflage führen, die nicht zuletzt 

große Gefahren birgt: So ist es für unsere 

physische wie psychische Gesundheit und 

so für unser Leben insgesamt schädlich, 

wenn wir unseren Körper nicht annehmen 

und/oder zu viel von ihm verlangen. Sei-

ne Vernachlässigung ist ebenso verantwor-

tungslos wie seine Überhöhung.

Dementsprechend plädiert der vorlie-

gende Beitrag dafür, an der „Heiligkeit des 

Lebens“ im Sinne der Bewusstmachung 

der Unverfügbarkeit als zentraler anthro-

pologischer Erfahrung festzuhalten, so-

lange daraus keine rigorosen Maßstäbe ab-

geleitet werden, die das Leben ohne jede 

nähere Begründung und unter Ausblen-

dung menschlicher Gestaltungskraft zum 

absolut unantastbaren Gut erklären. Zu-

gleich sind damit aber auch jene Verkür-

zungen zurückgewiesen, welche die „Hei-

ligkeit des Lebens“ ihrem Kern nach gänz-

lich auszuhebeln versuchen, indem sie für 

eine uneingeschränkte Verfügung über 

das menschliche Leben eintreten und da-

mit nicht nur eine anthropologische Erfah-

rung ausblenden, sondern den Menschen 

auch einer möglichen Instrumentalisie-

rung ausliefern. Oder um es mit Eberhard 

Schockenhoff zu sagen: „Die Rede von der 

Heiligkeit des Lebens ist nur dann recht 

verstanden, wenn sie weder eine mysti-

fizierende Überhöhung natürlicher Le-

bensphänomene meint, noch die Anzei-

chen der Todesverfallenheit und Todesnä-

he verdrängt, die das kreatürliche Leben 
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des Menschen kennzeichnen.“27 Auf diese 

Weise bietet die Formel „Heiligkeit des Le-

bens“ einen wichtigen heuristischen Rah-

men auf der Suche nach einem verantwor-

tungsvollen Umgang mit dem menschli-

chen Leben in ethischen Reflexionen, ohne 

dadurch die Wahrung des Lebens um je-

den Preis verabsolutieren zu wollen.
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